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Regierungspräsidium Freiburg, Abteilung 9 · 79095 Freiburg i. Br. 

per E-Mail 
Landratsamt Freudenstadt  

Dezernat III  
Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft  

Herrenfelder Straße 14 
72250 Freudenstadt 

k.pfau@kreis-fds.de 

 

Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 

Referat 91 - Geowissenschaftliches Landesservicezentrum 

 

Name: A. Koschel 

Telefon: 0761 208-3046 

E-Mail: Anke.Koschel@rpf.bwl.de 

 

Geschäftszeichen: RPF9-4700-200/9/2 

 (bei Antwort bitte angeben) 

 

Datum: 11.02.2026  

 

Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
 
Antragsteller: ATE Windpark Seewald II GmbH & Co. KG,  
Kleinoberfeld 5, 76135 Karlsruhe 
 
Vorhaben: Errichtung und Betrieb von vier Windenergieanlagen (WEA) 
des Typs Nordex N175/6.x, Nennleistung 7 MW, Nabenhöhe 179 m, 
Rotordurchmesser 175 m, Gesamthöhe 266,5 m 
 
Baugrundstück: Seewald-Besenfeld, Gewann "Erlenwäldle", Gewann 
"Untere Erlen", Gewann "Eichen", Gewann "Kirchbühlwald", Gewann 
"Birken", Flst. Nrn. 267/2, 267/1, 268/1, 268/2, 333, 334, 336, 337/1, 429/1, 
429/2, 429/3, 451, 452; Freudenstadt-Igelsberg, Gewann "Hilpertsberg", 
Flst. Nr. 328/1 im Landkreis Freudenstadt  

Ihr Schreiben Az. 30.14/106.11/I2026001 vom 27.01.2026 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Beteiligung am oben genannten Planungsvorhaben. 

Das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) im Regierungspräsidium Freiburg 

nimmt auf Grundlage der ihm vorliegenden Informationen und seiner regionalen Kenntnisse zu 

den Aufgabenbereichen, die durch das Vorhaben berührt werden, wie folgt Stellung: 

mailto:abteilung9@rpf.bwl.de
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/
https://www.service-bw.de/
mailto:Anke.Koschel@rpf.bwl.de
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1. Geologische und bodenkundliche Grundlagen 

 Geologie  

Die lokalen geologischen Verhältnisse können der digitalen Geologischen Karte von 

Baden-Württemberg 1 : 50 000 (GeoLa) im LGRB-Kartenviewer entnommen werden. 

Nähere Informationen zu den lithostratigraphischen Einheiten bieten die geowissen-

schaftlichen Informationsportale LGRBwissen und LithoLex. 

 Geochemie 

Die geogenen Grundgehalte in den petrogeochemischen Einheiten von Baden-

Württemberg sind im LGRB-Kartenviewer abrufbar. Nähere Informationen zu den 

geogenen Grundgehalten sind im geowissenschaftlichen Informationsportal LGRBwissen 

beschrieben. 

 Bodenkunde 

Die lokalen bodenkundlichen Verhältnisse sowie Bewertungen der natürlichen Boden-

funktionen können in Form der Bodenkundlichen Karte 1 : 50 000 (GeoLa BK50) 

eingesehen werden. Werden landwirtschaftliche Flächen beansprucht, so sollte 

vorrangig die frei zugängliche Bodenfunktionsbewertung auf Grundlage der digitalen 

Bodenschätzungsdaten verwendet werden, da diese im Vergleich zur BK50 lokale 

Bodeneigenschaften abbilden. Sollte für das Plangebiet keine Bodenfunktionsbewertung 

nach digitaler Bodenschätzung vorliegen, ist die Bodenfunktionsbewertung nach ALK 

und ALB heranzuziehen. 

Gemäß § 13 BNatSchG, § 1a Abs. 2 BauGB sowie § 2 LBodSchAG ist bei der Planung auf 

einen sparsamen und schonenden Umgang mit dem Boden zu achten. Dies beinhaltet u. 

a. die Prüfung der bevorzugten Inanspruchnahme von Böden mit geringerer Funktions-

erfüllung. Ergänzend dazu sollten organische Böden (u. a. als klimarelevante Kohlenstoff-

speicher) sowie andere Böden mit besonderer Funktion als Archiv der Natur- und Kultur-

geschichte (vgl. auch LGRBwissen, Bodenbewertung – Archivfunktion) bei Planvorhaben 

aufgrund ihrer Schutzwürdigkeit möglichst nicht in Anspruch genommen werden. 

Zusätzlich der Hinweis, dass nach § 2 Abs. 3 LBodSchAG bei Vorhaben mit Eingriffen in 

unversiegelte, nicht baulich veränderte oder unbebaute Flächen ab 0,5 ha ein Boden-

schutzkonzept zu erstellen ist. Die Erstellung nach DIN 19639 wird empfohlen, ggf. 

https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_geola_geo
https://lgrbwissen.lgrb-bw.de/geologie
https://litholex.bgr.de/
https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_hw_geo
https://lgrbwissen.lgrb-bw.de/geologie/geogene-grundgehalte-hintergrundwerte-der-petrogeochemischen-einheiten-baden-wuerttembergs
https://maps.lgrb-bw.de/
https://bodenfunktionsbewertung.lgrb-bw.de/
https://bodenfunktionsbewertung.lgrb-bw.de/
http://maps.lgrb-bw.de/?view=Moore
https://maps.lgrb-bw.de/?view=BK_BW_Archivfunktion
https://maps.lgrb-bw.de/?view=BK_BW_Archivfunktion
https://lgrbwissen.lgrb-bw.de/
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abweichende Vorgaben der zuständigen Unteren Bodenschutzbehörde sind zu 

berücksichtigen. 

Sollten bei dem vorliegenden Bauvorhaben mehr als 500 m³ Bodenüberschussmassen 

entstehen, so ist bei dem nach § 3 Abs. 4 LKreiWiG geforderten Abfallverwertungskonzept 

auf eine höchstmögliche Verwertung nach § 3 Abs. 2 LKreiWiG zu achten, um so die 

Bodenfunktionen im größtmöglichen Umfang zu erhalten. 

2. Angewandte Geologie 

Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren als Träger öffentlicher Belange 

keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen daraus erfolgt. 

Sofern für das Plangebiet ein hydrogeologisches bzw. geotechnisches Über-

sichtsgutachten, Detailgutachten oder ein hydrogeologischer bzw. geotechnischer 

Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen Aussagen im Verantwortungsbereich des 

gutachtenden Ingenieurbüros. 

 Ingenieurgeologie 

Objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 unter 

besonderer Berücksichtigung der dynamischen Belastung sowie der Hangstabilität und 

einer möglichen Verkarstung werden empfohlen. Bei Bauvorhaben innerhalb von 

Erdbebenzonen ist die Richtlinie für Windenergieanlagen in der VwV Technische 

Baubestimmungen nach DIN EN 1998-1/NA bzw. nach DIN 4149 zu beachten. 

 Hydrogeologie 

Aus hydrogeologischer Sicht wird seitens des LGRB bei der Planung von Windenergie-

anlagen (WEA) allgemein darauf hingewiesen, dass zu prüfen ist, ob durch die Eingriffe in 

den Untergrund (Bau der Fundamente, Anlage der Kabeltrassen, Schaffung von Zufahrten 

zu den Standorten) die Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung beeinträchtigt 

wird. Zudem wird darauf hingewiesen, dass beim Bau und Betrieb von Windenergieanlagen 

wassergefährdende Stoffe (z. B.: Hydrauliköl, Schmieröl, Schmierfett, Transformatoröl) 

eingesetzt werden und deshalb für konkrete Standorte sicherzustellen ist, dass es hierdurch 

nicht zu einer nachteiligen Veränderung der Grundwasserqualität und -quantität kommt. 
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Auf die Lage des Planvorhabens in Schutzzone III des festgesetzten Wasserschutz-

gebietes „WSG SCHWARZBRUNNEN ZV WV Schwarzbr.“ (LUBW Nr.: 237 204) wird in 

den Antragsunterlagen hingewiesen.  

Sowohl der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen als auch die Lage im Wasserschutz-

gebiet werden im hydrogeologischen Gutachten behandelt, das den Antragsunterlagen 

beiliegt. 

Aktuell findet im Planungsbereich keine Bearbeitung hydrogeologischer Themen durch 

das LGRB statt. 

 Geothermie  

Informationen zu den oberflächennahen geothermischen Untergrundverhältnissen sind im 

Informationssystem „Oberflächennahe Geothermie für Baden-Württemberg“ (ISONG) 

hinterlegt. ISONG liefert erste Informationen (Möglichkeiten und Einschränkungen) zur 

geothermischen Nutzung des Untergrundes mit Erdwärmesonden und Erdwärmekollek-

toren. Bitte nehmen Sie vor Verwendung des Informationssystems die Erläuterungen zur 

Kenntnis. 

 Rohstoffgeologie (Mineralische Rohstoffe)  

Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen 

oder Bedenken vorzubringen. 

3. Landesbergdirektion 

 Bergbau 

Gegen das Vorhaben bestehen von bergbehördlicher Seite keine Einwendungen. 

4. Landeserdbebendienst 

 Erdbebenüberwachung  

Baden-Württemberg ist in Deutschland das Bundesland mit der höchsten Erdbeben-

gefährdung. Im Rahmen der Daseinsvorsorge betreibt das LGRB den Landeserdbeben-

dienst (LED), der mit rund 60 Messstationen die Erdbebentätigkeit im ganzen Land 

https://isong.lgrb-bw.de/
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überwacht. Für 32 dieser Erdbebenmessstationen hat der LED individuelle Prüfbereiche 

zwischen 2 und 5 Kilometern Radius festgelegt und mit dem Ministerium für Umwelt, 

Klima und Energiewirtschaft abgestimmt. Für Windenergieanlagen (WEA), die innerhalb 

dieser Prüfbereiche errichtet werden sollten, wird davon ausgegangen, dass die 

Erschütterungsemissionen durch Turmschwingungen und Rotorbewegungen zu 

nennenswerten Beeinträchtigungen der Erdbebenregistrierung an der jeweiligen 

Erdbebenmessstation und damit der landesweiten Erdbebenüberwachung führen. Für 

diesbezügliche Handlungsempfehlungen wird auf die „Information zum Erdbeben-

messnetz des Landes Baden-Württemberg“ des Ministeriums für Umwelt, Klima und 

Energiewirtschaft vom 6. Dezember 2022 (Az.: UM44-4781-1/3/2) mit angehängtem 

Geodatensatz verwiesen, die am 21. Dezember 2022 an die Arbeitsgemeinschaft der 

Regionalverbände Baden-Württemberg übermittelt wurde. 

Aufgrund ausreichender Abstände zu den nächstgelegenen Erdbebenmessstationen 

sind durch das geplante Vorhaben Belange der Erdbebenüberwachung Baden-

Württemberg zurzeit nicht berührt. 

 

Allgemeine Hinweise 

Anzeige, Übermittlung und Bereitstellung von Geologie-Daten nach 

Geologiedatengesetz (GeolDG) 

Für geologische Untersuchungen und die daraus gewonnenen Daten besteht nach den 

Bestimmungen des Geologiedatengesetzes (GeolDG) eine Übermittlungspflicht gegenüber 

dem LGRB. Weitere Informationen hierzu stehen Ihnen im LGRBanzeigeportal zur Verfügung. 

Weitere Informationsquellen des LGRB im Internet  

Digitale Geodaten und Bohrdaten werden über die Fachanwendungen LGRBgeoportal und 

LGRBbohrungen bereitgestellt. Dort finden Sie auch weitere Fachinformationen und 

Downloadoptionen. Bitte nutzen Sie hierzu auch den LGRB-Kartenviewer sowie LGRBwissen.  

Insbesondere verweisen wir auf unser Geotop-Kataster. 

 

https://anzeigeportal.lgrb-bw.de/
https://geoportal.lgrb-bw.de/
https://bohrungen.lgrb-bw.de/
https://maps.lgrb-bw.de/
https://lgrbwissen.lgrb-bw.de/
https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_geotope


 

 

Seite 6 von 6 

Beachten Sie bitte auch unser aktuelles Merkblatt für Planungsträger.   

Mit freundlichen Grüßen   

A. Koschel 

  

Informationen zum Schutz personenbezogener Daten finden Sie auf unserer Internetseite Datenschutzerklärungen unter dem Titel: 
9-01F: Allgemeine Datenschutzerklärung des LGRB (pdf, 182 KB)  
Auf Wunsch werden diese Informationen in Papierform versandt. 

 

https://www.lgrb-bw.de/download_pool/2022_06_rpf_lgrb_merkblatt_toeb_stellungnahmen.pdf
https://rp.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/RP-Internet/_DocumentLibraries/DSE/9-01F.pdf

